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Betr.: Anderung der EStR 2000 und der LStR 2002 auf Grund des Bundesgesetzes (iber die
betriebliche Mitarbeitervorsorge BGBI. | Nr. 100/2002 (BMVG) idF BGBI. | Nr. 155/2002
und der diesbeziglichen gesetzlichen MaRnahmen im EStG 1988

Auf Grund des Bundesgesetzes Uber die betriebliche Mitarbeitervorsorge BGBI. | Nr. 100/2002
(BMVG) idF BGBI. I Nr. 155/2002 und den diesbezuglichen gesetzlichen MaRnahmen im EStG 1988
werden sowohl die Einkommensteuerrichtlinien 2000 als auch die Lohnsteuerrichtlinien 2002 geéndert.
Die Anderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben. Uber die gesetzlichen Bestimmungen

hinausgehende Rechte und Pflichten kénnen aus diesem Erlass nicht abgeleitet werden.

1. Anderungen der Einkommensteuerrichtlinien 2000

1.1 Rz 3330 - Erganzung

Die Bildung einer Abfertigungsriickstellung ist nach § 14 Abs. 1 EStG 1988 nur fiir gesetzliche oder
kollektivvertragliche Abfertigungsanspriiche sowie fiir Abfertigungsanspriiche vorgesehen, die den
gesetzlichen (kollektivvertraglichen) Abfertigungsanspriichen dem Ausmald nach entsprechen, die aber
ganz oder zum Teil auf einer freiwilligen Anrechnung von Vordienstzeiten durch den Arbeitgeber

beruhen.

Fur alle Arbeitsvertrage, die laut Arbeitsvertrag nach dem 31.12.2002 beginnen, besteht
grundsatzlich kein Direktanspruch des Arbeitnehmers auf Abfertigung gegeniiber dem
Arbeitgeber. Abfertigungsriickstellungen kénnen nur insoweit gebildet werden, als sich auf
Grund des § 48 Abs. 2 des Bundesgesetzes tber die betriebliche Mitarbeitervorsorge

BGBI. I Nr. 100/2002 (BMVG) idF BGBI. I Nr. 155/2002 bei derartigen Dienstverhéltnissen

weiterhin Direktanspriche gegeniiber dem Arbeitgeber ergeben.
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1.2 Rz 3337 - Erganzung

Im ersten Jahr der Bildung der Ruckstellung wird das prozentuelle Ausmal} der Rickstellungsbildung
festgelegt. Das maximale steuerliche Ausmal3 betragt (bis 2001) grundsatzlich 50 %, fur &ltere
Arbeitnehmer (auch ab 2002) 60 % (siehe Rz 3342 ff). Das bei der erstmaligen Bildung festgelegte
Ausmal ist beizubehalten (8 14 Abs 3 EStG 1988). Entstehen in spéteren Wirtschaftsjahren fiir einzelne
Arbeitnehmer oder Gruppen von Arbeitnehmern Abfertigungsanspriiche, so sind diese in die
Ruckstellung mit jenem prozentuellen Ausmal? aufzunehmen, welches fur die bereits vorher
anspruchsberechtigten Arbeithehmer mal3gebend ist. Eine Verteilung des Aufstockungsbetrages auf

mehrere Jahre ist sohin unzulassig.

Wurde keine Erklarung (ber das gewahlte Ausmall abgegeben, jedoch in der Bilanz eine Riickstellung

gebildet, ist das gewéhlte Ausmal} der Riickstellung im steuerlichen Ermittlungsverfahren festzustellen.
Eine Abfertigungsruckstellung kann
e fur Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2001 enden, im Ausmal bis zu 47,5%, und

e fir folgende Wirtschaftsjahre im Ausmal bis zu 45% der am Bilanzstichtag bestehenden

fiktiven Abfertigungsanspriche

steuerlich geltend gemacht werden. FUr altere (Uber 50jahrige) Arbeitnehmer bleibt das Ausmaf
von 60% aufrecht. Von der Zurticknahme des Ausmalfies steuerlich wirksam gebildeter
Abfertigungsrickstellungen sind auch jene betroffen, die bereits am 31.12.2001 bzw. zum
Bilanzstichtages des folgenden Wirtschaftsjahres bestanden haben. Zur steuerlichen Erfassung

von Auflésungsgewinnen aus der Absenkung des Ruckstellungsausmalies siehe Rz 3351b.
1.3 Rz 3340 - Erganzung

Werden zwei oder mehrere Betriebe zu einem einheitlichen Betrieb zusammengefihrt und war die
Vorgangsweise beziglich der Bildung von Abfertigungsriickstellungen in den einzelnen
zusammengefihrten Betrieben vor der Zusammenfuhrung uneinheitlich — sei es, dass einzelne Betriebe
tberhaupt keine Abfertigungsriickstellung gebildet hatten, sei es, dass die Bildung der
Abfertigungsrickstellung mit unterschiedlichen Prozentsétzen erfolgte —, dann ist nach der
Zusammenfuhrung beziglich der Bildung und Fortfiihrung der Abfertigungsriickstellung einheitlich
vorzugehen. Dabei ist fiir das Riickstellungsausmalfl der héchste Prozentsatz maligebend, mit dem die
Abfertigungsriickstellung in einem der Betriebe vor der Zusammenflhrung zulédssigerweise gebildet

wurde.

Wird in einem Betrieb die Abfertigungsrickstellung steuerfrei aufgeldst (Rz 3351a) oder
“eingefroren” (Rz 3351c) und in anderem Betrieb die Abfertigungsrtckstellung weitergefihrt
(Rz 3351b), ist nach Zusammenfihrung der Betriebe hinsichtlich der Abfertigungsvorsorge

jeweils getrennt vorzugehen.
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1.4 Rz 3341 - Erganzung

Das gewahlte Ausmal ist gleichmaRig auf flnf aufeinander folgende Wirtschaftsjahre verteilt zu
erreichen. Der Steuerpflichtige ist auch in den Folgejahren an das gewéhlte prozentuelle AusmaR
gebunden.

Beispiel:

a) Ein Steuerpflichtiger entschlieBt sich im Jahr 1997 zur Ruckstellungsbildung im Ausmall von

50%. Die Abfertigungsanspriiche und die jeweilige Rickstellung betragen zu den
Bilanzstichtagen (umgerechnet fur alle Jahre in €):

1997 100.000 € davon 10 % = 10.000 €
1998 120.000 € davon 20 % = 24.000 €
1999 110.000 € davon 30 % = 33.000 €
2000 130.000 € davon 40 % = 52.000 €
2001 140.000 € davon 50 % = 70.000 €

Nach Ablauf des Aufstockungszeitraumes kénnen die neuen oder erhéhten
Abfertigungsverpflichtungen sofort in voller Hohe im gewahlten Prozentsatz bzw. unter
Berucksichtigung des gesetzlichen Ausmafies gemaR 8§ 14 Abs. 1 EStG (siehe Rz 3337)

rickgestellt werden.

b) Ein Steuerpflichtiger entschlieft sich im Jahr 1999 zur Ruckstellungsbildung im Ausmaf
von 50%. Die Abfertigungsanspriiche und die jeweilige Riickstellung betragen unter
Berucksichtigung der Reduzierung des Ausmalies ab 2002 zu den Bilanzstichtagen

(umgerechnet fur alle Jahre in €):

1999 100.000€  davon 10 % = 10.000 €
2000 120.000€  davon 20 % = 24.000 €
2001 110.000€  davon 30 % = 33.000 €
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2002 130.000€  davon 38 % = 49.400€
(47,5% x 80%)
2003 140.000€  davon 45% = 63.000 €

1.5 Rz 3343 - Anpassung

Sowohl bei der Gewinnermittlung nach 8 4 Abs. 1 EStG 1988 als auch bei der Gewinnermittlung nach
8 5 EStG 1988 steht ein Wahlrecht bei der Inanspruchnahme des erhdhten Rickstellungsausmafes zu.
Diese Wahl bezieht sich jedoch grundsétzlich nur auf die Hohe des Ruckstellungsausmafies (zwischen
50% bzw. 47,5% / 45% und 60%), nicht jedoch auf den Zeitpunkt. Bestehen daher in einem
Wirtschaftsjahr erstmalig Abfertigungsriickstellungen fiir Anwartschaftsberechtigte tber 50
Lebensjahren, so muss in diesem Jahr auf das gewahlte Rickstellungsausmal angehoben werden,

andernfalls davon auszugehen ist, dass vom Wahlrecht nicht Gebrauch gemacht wurde.

1.6 Rz 3344 - Anpassung

Der Steuerpflichtige kann sich auch nur einheitlich fur ein Herabsetzen der Obergrenzen entscheiden.
Nimmt er daher bei Ruckstellungen fur anwartschaftsberechtigte Personen unter 50 Jahren einen
geringeren Prozentsatz als 50% bzw. 47,5% / 45% in Anspruch, so kann er auch fur Personen tiber 50

Jahren nur das verhéltnismaRige Hochstmal3 bilden.

Beispiel:

Ein Unternehmer hatte bisher die Abfertigungsriickstellungen im Hochstmall von 40% (das sind
80% vom Hdochstausmal von 50%) gebildet. Der Dienstnehmer C ist am 3.5.1949 geboren. Die
fiktiven Abfertigungsanspriiche und die Abfertigungsriickstellungen betragen:

Dienstnehmer C

31.12.1999 520.000S x 48% (= 80% von 60%) = 249.600 S

1.7 Rz 3345 - Erganzung

Gehen die Abfertigungsverpflichtungen im Falle einer entgeltlichen Betriebstbertragung auf den
Erwerber Uber, ist fir Zwecke der Ermittlung des VeraufRerungsgewinnes nur der Betrag der
Rickstellung als Passivposten zu behandeln (vgl. VWGH 2.4.1965, 2126/64). Der Erwerber hat die
Rickstellung gem § 14 Abs 4 EStG 1988 weiterzufiihren (mit dem vom Vorgénger gewahlten

Prozentsatz).

Werden die Abfertigungsverpflichtungen in der Kaufvereinbarung mit einem héheren Wert angesetzt
als dem Betrag der Riickstellung entspricht, kiirzt dies beim VerduRerer den VeréulRerungsgewinn. Der

Erwerber hat in der ersten Eréffnungsbilanz fir den Unterschiedsbetrag zwischen dem
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Ruckstellungsbetrag und dem in der Kaufvereinbarung angesetzten Wert einen Passivposten
einzustellen. In den Folgejahren ist eine Aufstockung der Riickstellung jeweils (gewinnneutral) gegen
den Passivposten zu verrechnen. In Wirtschaftsjahren, in denen die Abfertigungsriickstellung sinkt, ist
der Passivposten unverandert weiterzufiihren. Fallen die Abfertigungsverpflichtungen hingegen zur
Ganze weg, ist der Passivposten gemeinsam mit der Riickstellung gewinnerhéhend aufzulésen. Auch
im Fall einer steuerfreien Auflésung der Rickstellung (Rz 3351a) ist der Passivposten im

Wirtschaftsjahr der Ruckstellungsauflésung zur Génze gewinnerhéhend aufzuldsen.

1.8 Einfiigen der Rz 3351a bis Rz 3351d

8.5.2.5 Steuerliche Behandlung der Abfertigungsriickstellung ab 2002
8.5.2.5.1 Steuerfreie Auflosung der Abfertigungsriickstellung 2002 oder 2003

Rz 3351a

Im Wirtschaftsjahr 2002 kann erstmals der Gesamtbetrag der Abfertigungsrickstellung nach
steuerwirksamer Verrechnung der wegfallenden Abfertigungsanspriche (im

Wirtschaftsjahr 2002 entstandene Abfertigungsanspriiche, unabhéngig vom
Auszahlungszeitpunkt) auf das Kapitalkonto oder auf eine als versteuert geltende Rucklage
tibertragen werden. Wird im Wirtschaftsjahr 2002 von der Moglichkeit der Ubertragung nicht
Gebrauch gemacht, kann der Gesamtbetrag der Abfertigungsrickstellung auch im
Wirtschaftsjahr 2003 nach steuerwirksamer Verrechnung der wegfallenden
Abfertigungsanspriche (im Wirtschaftsjahr 2003 entstandene Abfertigungsanspriiche,
unabhéngig vom Auszahlungszeitpunkt) auf das Kapitalkonto oder auf eine als versteuert
geltende Ricklage Ubertragen werden. Dies gilt insoweit, als die Anspriiche nicht vorher oder
gleichzeitig an eine Mitarbeitervorsorgekasse oder ein Versicherungsunternehmen (Rz 3369a)

Ubertragen worden sind.

Die Auflésung ist nur hinsichtlich der gesamten Rickstellung (nach oben dargestellten

Verrechnungsmodalitéaten) moglich, andernfalls ist die Rickstellung fortzufiihren.

Eine steuerfreie Auflésung des Gesamtbetrages der Abfertigungsrickstellung ist nur zum
Bilanzstichtag zulassig, allerdings vor Neubewertung (vor Rickstellungszufihrung bzw.
Abstockung auf 47,5% / 45%).

Die steuerrechtliche Aufldsungsbestimmung gilt unabhéngig davon, dass Ruckstellungen fir
Abfertigungen in der Handelsbilanz fortgefiihrt werden. Die steuerfreie Auflésung ist in einer
Beilage zur Einkommensteuer- oder Korperschaftsteuererklarung zu dokumentieren. Wird von
der Mdaglichkeit der steuerfreien Auflésung der Abfertigungsrickstellung Gebrauch gemacht,
sind spéater anfallende Abfertigungsanspriiche und Ubertragungsbetrage an eine

Mitarbeitervorsorgekasse steuerlich gleichmaliig auf funf Jahre verteilt abzusetzen.
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Im Fall einer BetriebsverduRerung oder —aufgabe sind noch nicht abgesetzte FUnftelbetréage als
nachtragliche Betriebsausgaben (§ 32 EStG 1988) zu behandeln. Im Fall einer Liquidation sind
offene Flinftelbetrage in einem Betrag abzusetzen. Im Fall von Betriebslibertragungen mit
Buchwertfortfiihrung (unentgeltliche Ubertragung, Umgriindungen) setzt der Rechtsnachfolger

die Funftelabsetzung fort.

Beispiel:

Der Arbeitgeber beschéftigt ausschlielich Arbeitnehmer, die noch nicht das 50. Lebensjahr
vollendet haben, deren Arbeitsverhaltnis geman Arbeitsvertrag vor dem 1.1.2003 begonnen hat
und fur die bereits eine Abfertigungsruckstellung (50%) dotiert worden ist.

Die Abfertigungsrickstellung betréagt zum 31.12.2001 10.000. Der Arbeitgeber kiindigt 2002
den Arbeitnehmer A, wobei auf ihn eine Abfertigungsriickstellung von 2.000 entfallt. Der
Arbeitnehmer C (auf ihn entfallt eine Abfertigungsruckstellung von 1.500) kiindigt 2002 selbst
und erhalt keine Abfertigung. Der Arbeitgeber kiindigt 2003 den Arbeitnehmer B, wobei auf
ihn eine Abfertigungsrickstellung von 1.000 entféllt.

a) Der Arbeitgeber macht 2002 von der Mdéglichkeit der steuerfreien Auflésung der
Abfertigungsrickstellung Gebrauch. Die Anspriiche steigen im Jahr 2002 nach
Berucksichtigung des Ausscheidens des Arbeitnehmers C um 1.000. Im Jahr 2003 Ubertréagt er
an eine betriebliche Mitarbeitervorsorgekasse (MVK) Ansprtiche in der Hohe von 15.000
(inklusive Steigerung von 1.000 im Jahr 2003).

Abfertigungs- Abfertigungs- Ausmafy
anspruch rickstellung
31.12.2001 20.000,00 10.000,00 50,00%
Neudotierung steuerlich 2002 1.000,00 0,00 0,00%
Verrechnung Abfertigung A 4.000,00 - 2.000,00
verbleiben 8.000,00
davon steuerfreier Auflésungsbetrag 2002 8.000,00
steuerwirksamer Abfertigungsbetrag 2002 (keine 2.000,00
Flnftelverteilung)
Abfertigungs-  steuerwirksam Ausmafy
anspruch
Anspruchszuwachs 2003 1.000,00 0,00 0,00%
Steuerwirksamer Abfertigungsbetrag 2003 2.000,00 400,00 20,00%
an B*
Ubertragung der Anspriiche an MVK 15.000,00 3.000,00 20,00%
2003**
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* Die Aufwendungen aus der Abfertigungsverpflichtung an den Arbeitnehmer B sind im
Wirtschaftsjahr 2003 und den folgenden 4 Wirtschaftsjahren jeweils mit einem Finftel, das
sind 400 absetzbar.

** Der Ubertragungsbetrag an die MVK ist 2003 und in den folgenden 4 Wirtschaftsjahren
steuerlich mit jeweils einem Finftel, das sind 3.000, absetzbar.

b) Der Arbeitgeber macht 2003 von der Mdéglichkeit der steuerfreien Auflésung der
Abfertigungsrickstellung Gebrauch. Die Anspriiche steigen im Jahr 2002 nach
Berucksichtigung des Ausscheidens des Arbeitnehmers C um 1.000. Im Jahr 2003 Ubertréagt er
an die MVK Ansprtiche in der Hohe von 10.000.

Abfertigungs- Abfertigungs- Ausmal}y
anspruch rickstellung
31.12.2001 20.000,00 10.000,00  50,00%
Verrechnung Abfertigung A 4.000,00 -2.000,00 50,00%
vorlaufig vor Neubewertung 16.000,00 8.000,00 50,00%
Neubewertung 16.000,00 7.600,00 47,50%
Neudotierung steuerlich 2002 1.000,00 +475,00 47,50%
Ruckstellung 31.12.2002 17.000,00 8.075,00 47,50%
steuerwirksamer Abfertigungsbetrag 2002 2.000,00
Abfertigungs- steuerwirksam  Ausmal}
anspruch

Ruckstellung 31.12.2002 17.000,00 8.075,00 47,50%
Verrechnung Abfertigung B 2.000,00 -950,00 47,50%
Ubertragung der Anspriiche an MVK 2003 10.000,00 -4.750,00 47,50%
31.12.2003 vorlaufig 5.000,00 2.375,00 47,50%
steuerfreier Auflésungsbetrag 2003 2.375,00
Riickstellung uibersteigender Ubertragungsbetrag (10.000 — 5.250,00

4.750)

davon steuerwirksam 2003* 1.050,00 20,00%
steuerwirksamer Abfertigungsbetrag 2003 (2.000 — 950) 1.050,00

* Der die Riickstellung tibersteigende Ubertragungsbetrag an die MVK ist im Jahr 2003 und
den folgenden vier Wirtschaftsjahren zu einem Finftel, das sind 1.050, absetzbar.
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Nach steuerfreier Auflésung der Abfertigungsriickstellung besteht ein steuerliches Verbot der
Neubildung von Abfertigungsrickstellungen. Dies gilt sowohl flr Abfertigungsanspriiche aus der
aufgeldsten Rickstellung als auch fir Abfertigungsanspriiche von Arbeitnehmern, deren
Arbeitsverhaltnis gemald Arbeitsvertrag vor dem 1.1.2003 begonnen hat, fr die aber erst nach
steuerlicher Auflosung der Abfertigungsrickstellung erstmals eine Abfertigungsrickstellung zu
bilden ware, weiters flir Abfertigungsanspriche, die nach § 48 Abs. 2 BMVG flir ein nach dem

31.12.2002 abgeschlossenes Dienstverhaltnis entstehen.

Beispiel:

Der Arbeitgeber (Bilanzstichtag 31.12.) beschéftigt ausschlie3lich Arbeitnehmer, die noch
nicht das 50. Lebensjahr vollendet haben und deren Arbeitsverhéltnis gemal Arbeitsvertrag
vor dem 1.1.2003 begonnen hat. Der Arbeitnehmer A hat laut Arbeitsvertrag sein
Dienstverhaltnis am 1.10.2002 begonnen. Nach einer Dauer des Dienstverhaltnisses von 3
Jahren hat er Anspruch auf eine Abfertigung von 2 Monatsentgelten. Im Kalenderjahr 2005
ist jedoch keine steuerliche Ruckstellungsbildung méglich, wenn sich der Arbeitgeber zur
steuerfreien Auflosung der Abfertigungsrickstellung im Jahr 2002 oder 2003 entschlossen
hat.

8.5.2.5.2 Weiterfuihrung der Abfertigungsrickstellung

Rz 3351b

Eine Weiterfihrung der Abfertigungsrickstellung und deren weiterer Aufbau gemaf den
steuerrechtlichen Bestimmungen ist fiir jene Arbeitnenmer maoglich, deren Arbeitsverhéltnis laut
Arbeitsvertrag vor dem 1.1.2003 begonnen hat und deren Ansprtiche nicht an eine betriebliche
Mitarbeitervorsorgekasse oder ein Versicherungsunternehmen (Rz 3369a) Ubertragen wurden.
Wird die Abfertigungsrickstellung weitergefiihrt, sind die entstehenden Abfertigungsanspriche
weiterhin sofort steuerlich absetzbar. Auflésungsgewinne, die sich aus der erstmaligen
Anwendung des § 14 Abs. 1 EStG 1988 ergeben sind, soweit der Satz 47,5% betragt, im
Wirtschaftsjahr 2002 anzusetzen. Soweit der Satz 45% betragt, sind sie im Wirtschaftsjahr 2003
anzusetzen. Dies gilt auch dann, wenn im Kalenderjahr 2002 zwei Wirtschaftsjahre enden und
daher der Satz von 45% fur das “zweitendende” Wirtschaftsjahr zur Anwendung kommt.

Beispiel:

Der Arbeitgeber beschéftigt ausschlielich Arbeitnehmer, die noch nicht das 50. Lebensjahr
vollendet haben, deren Arbeitsverhaltnis geman Arbeitsvertrag vor dem 1.1.2003 begonnen hat
und fir die bereits eine Abfertigungsriickstellung dotiert worden ist.

a)
Abfertigungs-anspruch Abfertigungs- Ausmaf

rickstellung
31.12.2001 15.000,00 7.500,00 50,00%

31.12.2002 15.500,00 7.362,50 47,50%
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Auflésungsbetrag Wirtschaftsjahr 2002 137,50

Der Auflésungsbetrag von 137,50 erhoht den steuerpflichtigen Gewinn des Wirtschaftsjahres

2002.
b)
Abfertigungs-anspruch Abfertigungs- Ausmal
rickstellung
31.12.2001 15.000,00 7.500,00 50,00%
31.12.2002 18.000,00 8.550,00 47,50%
Zufihrungsbetrag Wirtschaftsjahr 2002 1.050,00

Die steuerwirksame Zuftihrung betragt im Wirtschaftsjahr 2002 1.050. (Nach alter Rechtslage
héatten 1.500 steuerwirksam zugefihrt werden kénnen.)

¢) Im Kalenderjahr 2002 erfolgt die Umstellung des Bilanzstichtages vom 31.5. auf den 31.12.

Abfertigungs-anspruch Abfertigungs- Ausmaf
rickstellung

31.5.2001 15.000,00 7.500,00 50,00%

31.5.2002 15.500,00 7.362,50 47,50%

31.12.2002 15.800,00 7.110,00 45,00%
Auflésungsbetrag erstes Wirtschaftsjahr 2002 137,50
Auflésungsbetrag zweites (Rumpf-)Wirtschaftsjahr 252,50

2002

Der Aufldsungsbetrag des ersten Wirtschaftsjahres 2002 (137,50) erhoht den steuerpflichtigen
Gewinn des ersten Wirtschaftsjahres 2002. Der Aufldsungsbetrag des Rumpfwirtschaftsjahres
1.6.2002 bis 31.12.2002 (252,50) erhéht hingegen den steuerpflichtigen Gewinn des
Wirtschaftsjahres 2003.

8.5.2.5.3 “Einfrieren” der Abfertigungsrtckstellung

Rz 3351c

Entscheiden sich der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer in einer schriftlichen Vereinbarung
gemal § 47 Abs.1 BMVG ab einem bestimmten Stichtag fur die weitere Dauer des
Arbeitsverhaltnisses zur Anwendung des BMVG, verbleibt die Abfertigungsverpflichtung far
Zeitrdume bis zum vereinbarten Stichtag beim Arbeitgeber, wahrend fur Zeitraume nach dem
vereinbarten Stichtag Beitragsleistungen an die Mitarbeitervorsorgekasse erfolgen. In diesem

Fall ist die Abfertigungsrickstellung hinsichtlich der beim Arbeitgeber verbleibenden
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Abfertigungsverpflichtung ab dem Stichtag “einzufrieren”. Ab diesem Zeitpunkt kann es nicht
mehr zu einer Erhéhung der Abfertigungsanspriche aus dem Titel ""Dauer des
Dienstverhaltnisses' kommen. Die Ruckstellung kann nur mehr insoweit anwachsen, als es bei
den davon umfassten Mitarbeitern zu Gehaltssteigerungen bzw. wegen Vollendung des 50.
Lebensjahres zu einer Erhéhung des Ausmalies kommt (60% statt 47,5% / 45%b).

Beispiel:

Der Arbeitgeber beschéftigt vier Arbeitnehmer, die noch nicht das 50. Lebensjahr vollendet
haben, deren Arbeitsverhaltnis gemal Arbeitsvertrag vor dem 1.1.2003 begonnen hat und fir
die bereits eine Abfertigungsrtckstellung dotiert worden ist. Fur zwei Arbeitnehmer werden im
Jahr 2003 die Anspruche (400) zur Génze an eine betriebliche Mitarbeitervorsorgekasse
(MVK) Ubertragen. Fur die beiden verbleibenden Arbeitnehmer werden die
Abfertigungsanspriiche zum 1.1.2003 “eingefroren”. Beide haben im Jahr 2003 eine
Gehaltserhéhung von 10% erhalten und das 25. volle Dienstjahr erreicht. Damit wiirden sie
nach alter Rechtslage jeweils einen Abfertigungsanspruch von 12 Monatsentgelten haben.

Abfertigungs-  Abfertigungs- Ausmal
anspruch ruckstellung

31.12.2002 1.000,00 475,00 47,50%
Ubertrag MVK 400,00 190,00 47,50%
31.12.2003 vor Neubewertung 600,00 285,00 47,50%
31.12.2003 vorléaufig nach 600,00 270,00 45,00%
Neubewertung

steuerwirksamer Auflosungsbetrag 2003 15,00

Neudotierung 2003* 60,00 27,00 45,00%
31.12.2003 660,00 297,00 45,00%

* Da der Abfertigungsanspruch nach den Regelungen des BMVG nicht mehr auf
12 Monatsentgelte ansteigt, kann sich aus diesem Titel auch keine Erhéhung der Ruckstellung

ergeben. Die Dotierung umfasst lediglich die Gehaltserhéhungen.

8.5.2.5.4 Ubertragung der Abfertigungsriickstellung an eine Mitarbeitervorsorgekasse
Rz 3351d

Wird eine Abfertigungsverpflichtung an eine MV-Kasse Ubertragen ohne dass die
Abfertigungsruckstellung steuerfrei aufgeldst wird, ist aus Anlass der Ubertragung der
Abfertigungsverpflichtung die Abfertigungsriickstellung steuerwirksam aufzulésen. Ubersteigt
der an die MV-Kasse zu leistende Ubertragungsbetrag den Auflosungsbetrag der Ruickstellung,

ist der Verpflichtungsuberhang (Bilanzierer) gleichmafiig auf funf Jahre als Betriebsausgabe zu
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verteilen. Dies gilt auch flir Einnahmen-Ausgaben-Rechner, und zwar ungeachtet des Zeitpunktes
der tatsachlichen Zahlung(en). Im Fall einer Betriebsveraufierung oder —aufgabe (Liquidation)
sind noch nicht abgesetzte Flnftelbetrage im VerauBerungs- oder Aufgabejahr in einem Betrag
abzusetzen. Im Fall von Betriebstbertragungen mit Buchwertfortfihrung (unentgeltliche
Ubertragung, Umgriindungen) setzt der Rechtsnachfolger die Fiinftelabsetzung fort. Sollte der
Ubertragungsbetrag geringer sein, als die aufgeldste Riickstellung, ist der Differenzbetrag im

Ubertragungsjahr gewinnerhéhend anzusetzen.

Verpflichtet sich der Arbeitgeber freiwillig, neben der vollen Ubertragung der
Abfertigungsverpflichtung im Fall einer spateren Kindigung des Arbeitnehmers eine
Abfertigungszahlung an den Arbeitnehmer oder eine Nachschusszahlung an die
Mitarbeitervorsorgekasse zu leisten, so kann daftir im Hinblick auf die Freiwilligkeit dieser
Verpflichtung keine Abfertigungsrickstellung gebildet werden. Eine Rickstellung wére
allerdings dann zu bilden, wenn sich eine derartige Verpflichtung aus einer gesetzlichen oder

kollektivvertraglichen Regelung ergibt.

Eine FUnftelung des Unterschiedsbetrages zwischen der aufgel6sten Ruckstellung und dem
Ubertragungsbetrag unterbleibt insoweit, als der Ubertragungsbetrag das AusmaR des

gesetzlichen oder kollektivvertraglichen Abfertigungsanspruches tbersteigt.
1.9 Rz 3352 - Erganzung

Wird eine Abfertigungsruckstellung gebildet, missen spétestens am Schluss jedes Wirtschaftsjahres
Wertpapiere gemal’ § 14 Abs 5 Z 4 EStG 1988 im Nennbetrag von mindestens 50 Prozent des am
Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres in der Bilanz ausgewiesenen Riickstellungsbetrages im
Betriebsvermdgen vorhanden sein. Wertpapiere zur Deckung von Abfertigungs- und

Pensionsrickstellungen gehdren zum notwendigen Betriebsvermdgen.

Bei Fortfuhrung der Abfertigungsruckstellung kann ab dem Wirtschaftsjahr 2003 eine
Reduzierung der Wertpapierdeckung auf finf Jahre verteilt erfolgen. Im Wirtschaftsjahr 2003
ist daher lediglich eine Wertpapierdeckung von 40% erforderlich, 2004 von 30%, 2005 von 20%
und 2006 von 10%. Der Wertpapierstand kann jeweils am Beginn des betreffenden
Wirtschaftsjahres reduziert werden (also zB der 50%ige Wertpapierstand zum 31.12.2002 bereits
am Beginn des Wirtschaftsjahres 2003 auf 40% abgestockt werden). Ab dem Wirtschaftsjahr
2007 (bei Rumpfwirtschaftsjahren entsprechend friher) ist keine Wertpapierdeckung

erforderlich.

Kommt es im Wirtschaftsjahr 2002 (2003) zu einer steuerfreien Auflésung der Rickstellung,
entfallt die Wertpapierdeckung ab Beginn des Wirtschaftsjahres 2003 (2004).
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Es bestehen keine Bedenken, eine an sich erforderliche Aufstockung des Wertpapierbestandes
insoweit nicht vorzunehmen, als die Mdglichkeit besteht, am ersten Tag des folgenden
Wirtschaftsjahres den Wertpapierbestand ganzlich (steuerfreie Auflosung) oder teilweise (§ 124b
Z 69 EStG 1988) abzustocken.

Die Reduktion der Wertpapierdeckung ist nicht auf die Pensionsrtickstellung zu beziehen.

1.10 Rz 3369a - Anderung

8.5.6 Ausgliederung von Abfertigungs- und Jubildumsgeldverpflichtungen

Rz 3369a

Werden Abfertigungs- oder Jubilaumsgeldverpflichtungen fiir sémtliche oder einzelne Mitarbeiter zur
Gaénze (siehe Punkt 2) an eine Versicherung ubertragen (Ausgliederung der Abfertigungs- oder
Jubilaumsgeldverpflichtungen), gilt fir bilanzierende Steuerpflichtige und Einnahmen-Ausgaben-

Rechner, Folgendes:

Der die Verwaltungskosten der Versicherung betreffende Teil der Versicherungsprdmien ist
uneingeschrankt abzugsfahig. Der tbrige Teil der Pramienzahlungen an die Versicherung ist unter den

nachfolgenden Voraussetzungen als Betriebsausgaben abzugsféhig.

1. Die den arbeitsrechtlichen Bestimmungen entsprechenden Abfertigungsanspriiche sowie
Jubildumsgeldanspriiche von Mitarbeitern kdnnen an eine Versicherung lbertragen werden
(Direktversicherung mit Bezugsrecht des Mitarbeiters). Diese Ubertragung bewirkt den Entfall
der Aktivierung eines Anspruches gegentber der Versicherung, den Entfall der fortgesetzten
Bildung einer (steuerwirksamen) Riickstellung fiir Abfertigungs- bzw.
Jubildumsgeldverpflichtungen hinsichtlich der betroffenen Mitarbeiter sowie den Entfall einer

Wertpapierdeckungspflicht, wenn
e ihr eine unwiderrufliche Zweckwidmung zu Grunde liegt und

e von jenen bilanzierenden Steuerpflichtigen und bei Abfertigungsvorsorge Einnahmen-
Ausgaben-Rechnern, die eine Vorsorge fur Abfertigungs- oder Jubilaumsgeldverpflichtungen
(8 14 EStG 1988) bisher vorgenommen haben, fur Vertragsabschlisse nach dem 31.12.2002
ein Erstbeitrag tatsachlich geleistet wird, deren Hohe der Abfertigungs- oder
Jubilaumsgeldrickstellung (dem steuerfreiem Betrag) geman § 14 EStG 1988 laut letzter

Bilanz (Einnahmen-Ausgaben-Rechnung) entspricht, bzw.

e von jenen bilanzierenden Steuerpflichtigen und Einnahmen-Ausgaben-Rechnern, die eine
Vorsorge fur Abfertigungsverpflichtungen (8§ 14 EStG 1988) bisher nicht vorgenommen
haben fiir Vertragsabschlusse nach dem 31.12.2002 die Beitragsleistung in den ersten funf
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Jahren den Zufuhrungsbetragen zur Rickstellung (zum steuerfreien Betrag) im
"Aufbauzeitraum™ des § 14 Abs. 3 EStG 1988 mindestens entspricht.

Eine derartige "unwiderrufliche Zweckwidmung" liegt vor, wenn vertraglich sichergestellt ist,
dass die Versicherungsleistung durch die Versicherung ausschlieBlich zur Erfillung von
gesetzlichen oder kollektivvertraglichen Abfertigungs- bzw. Jubildumsgeldverpflichtungen
gegeniber Mitarbeitern des Versicherungsnehmers zu verwenden ist. Dem Pramien leistenden
Steuerpflichtigen darf als Versicherungsnehmer somit - abgesehen vom Fall des ersatzlosen
Entfalles einer Abfertigungs- bzw. Jubildumsgeldverpflichtung - keine (anderweitige)
Verfugungsmaglichkeit Gber die Versicherungsleistung verbleiben. Nur fur den Fall des
ersatzlosen Entfalles der Abfertigungs- bzw. Jubildumsgeldverpflichtung gegentiber dem
betreffenden Mitarbeiter kann eine Verfuigung tber den (insoweit frei werdenden) Anspruch
vorbehalten werden. Gleiches gilt fur den Fall, dass die Versicherungsleistung die

Abfertigungs- oder Jubilaumsgeldverpflichtung Ubersteigt.

2. Eine ganzliche Ausgliederung der Abfertigungs- oder Jubilaumsgeldverpflichtung liegt vor,
wenn vertraglich vereinbart ist, dass die aus dem Vertrag zur Auszahlung gelangende
Versicherungsleistung jenem Betrag entspricht, der zur Erfullung des gesamten kinftigen
gesetzlichen oder kollektivvertraglichen Abfertigungs- bzw. Jubildumsgeldanspruches des
jeweiligen Mitarbeiters erforderlich sein wird. Dieser Betrag bestimmt das
versicherungsvertragliche Deckungserfordernis. Einer nachtréaglich eintretenden Unter- oder

Uberdeckung wiéhrend der Vertragslaufzeit ist durch eine Pramienanpassung zu begegnen.

3. Die Pramienzahlungen an die Versicherung stellen insoweit Betriebsausgaben dar, als sie
insgesamt nicht héher sind, als die jahrlichen auf den Mitarbeiter entfallenden
Aufwendungen im Zusammenhang mit der sonst erfolgenden Bildung der Abfertigungs- oder
Jubildumsgeldriickstellung geméaR § 14 EStG 1988 in der jeweils geltenden Fassung sowie
allféalliger sonst erfolgender, die Rickstellungsauflésung tbersteigender Abfertigungs- bzw.
Jubilaumsgeldzahlungen. Pramienzahlungen, die Uber dieses Ausmal} hinausgehen, sind einem
Aktivposten zuzufiihren, der — sofern nicht Punkt 4 zur Anwendung kommt — grundsétzlich im
Zeitpunkt der Abfertigungs- oder Jubildumsgeldzahlung durch die Versicherung
aufwandswirksam aufzuldsen ist. Der Aktivposten ist fir jeden Mitarbeiter individuell zu
fuhren. Im Zusammenhang mit dem BMVG kodnnen hinsichtlich der

Abfertigungsverpflichtungen folgende Sachverhalte bzw. Rechtsfolgen auftreten:

¢ Die Abfertigungsrickstellung wurde im Jahr 2002 oder 2003 steuerfrei aufgelést und es
werden in einem Wirtschaftsjahr nach steuerfreier Auflésung die
Abfertigungsverpflichtungen ausgegliedert: Samtliche Pramienzahlungen sind zur Ganze
einem Aktivposten zuzufthren, der im Leistungsfall in analoger Anwendung des § 124b Z 68
lit. c EStG 1988 auf funf Jahre verteilt abzusetzen ist.
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e Soll zu den Bilanzstichtagen 2002 oder 2003 die Abfertigungsverpflichtung hinsichtlich
samtlicher Mitarbeiter in eine Versicherung ausgelagert werden, besteht ein Wahlrecht, die
gesamte Abfertigungsrickstellung entweder steuerfrei oder steuerwirksam aufzuldsen. Wird
die gesamte Abfertigungsrickstellung steuerfrei aufgeldst, kommt der Vorpunkt zur
Anwendung. Der Aktivposten ist im Leistungsfall in analoger Anwendung des § 124b Z 68
lit. c EStG 1988 auf funf Jahre verteilt abzusetzen. Wird die gesamte
Abfertigungsruckstellung steuerwirksam aufgelost, kommt Punkt 3 erster Absatz zur

Anwendung.

¢ Die Abfertigungsverpflichtungen werden fur einige (nicht flr samtliche) Mitarbeiter in eine
Versicherung ausgelagert, hinsichtlich der verbleibenden Abfertigungsverpflichtungen erfolgt
im selben Wirtschaftsjahr eine steuerfreie Auflésung der Abfertigungsruckstellung: Da die
steuerfreie Auflésung der Abfertigungsrtckstellung gesetzlich auf die Rickstellung in ihrer
Gesamtheit zu beziehen ist, sind sémtliche Pramienzahlungen dem Aktivposten zuzuftihren,
der im Leistungsfall in analoger Anwendung des § 124b Z 68 lit. ¢ EStG 1988 auf flinf Jahre

verteilt abzusetzen ist.

e Die Abfertigungsverpflichtungen wurden bereits fir sémtliche Mitarbeiter in eine
Versicherung ausgelagert, wobei die gesamte Abfertigungsruckstellung steuerwirksam
aufgeldst wurde: Zu den Bilanzstichtagen 2002 oder 2003 besteht die Mdglichkeit, an Stelle
der im ersten Absatz des Punktes 3 beschriebenen VVorgangsweise die zu diesem Stichtag
gemal § 14 EStG 1988 fiktiv bestehende Abfertigungsruckstellung (Punkt 9) steuerneutral
einem Aktivposten zuzufihren. Da damit eine Gleichstellung mit der effektiven
steuerneutralen Auflésung der Abfertigungsrickstellung hergestellt wird, sind alle laufenden
und kiinftigen Pramienzahlungen ebenfalls dem Aktivposten zuzuftihren. Der Aktivposten ist
im Leistungsfall in analoger Anwendung des § 124b Z 68 lit. ¢ EStG 1988 auf funf Jahre

verteilt abzusetzen.

e Die Abfertigungsverpflichtungen wurden bereits fir einige (nicht fur sémtliche) Mitarbeiter
in eine Versicherung ausgelagert, wobei die Abfertigungsrickstellung hinsichtlich der
ausgelagerten Anspriche steuerwirksam aufgeldst wurde: Wird hinsichtlich der
verbleibenden Abfertigungsverpflichtungen in einem spéateren Wirtschaftsjahr eine
steuerfreie Auflosung der diesbeziiglichen Abfertigungsrickstellung vorgenommen, sind
samtliche im selben Wirtschaftsjahr und danach geleisteten Pramienzahlungen zur Géanze
einem Aktivposten zuzufihren. Die im vorangegangenen Wirtschaftsjahren geleisteten
Pramienzahlungen sind, soweit sie Betriebsausgaben waren, steuerneutral dem Aktivposten
zuzufuhren. Der Aktivposten ist im Leistungsfall in analoger Anwendung des § 124b Z 68
lit. ¢ EStG 1988 auf funf Jahre verteilt abzusetzen.

© Bundesministerium fiir Finanzen Seite 14



e Waurden Teile der Abfertigungsanspriche “eingefroren”, kénnen auch diese
Abfertigungsanspriche auf eine Versicherung tbertragen werden. Die Dotierung einer
Abfertigungsriickstellung kénnte in diesem Fall nur insoweit zu Betriebsausgaben fuihren, als
die ""eingefrorenen’ Abfertigungsanspruche im Hinblick auf Gehaltssteigerungen zunehmen
bzw. das Ausmal? der Abfertigungsruckstellung wegen Vollendung des 50. Lebensjahres
(60%) zunimmt. Pramienzahlungen sind daher nur in diesem Ausmal? als Betriebsausgabe
abzugsfahig.

4. Ubersteigt das AusmaR der sonst erfolgenden Zufiihrung zur Abfertigungs- oder
Jubildumsgeldriickstellung die Pramienzahlungen eines Wirtschaftsjahres, konnen insoweit die
auf die betreffenden Mitarbeiter entfallenden Aktivposten gewinnmindernd aufgeldst werden.
Sollte ein Aktivposten nicht bestehen, ist die Bildung eines Passivpostens in Hohe der die

Pramienzahlung Ubersteigenden gedachten Riickstellungszufiihrung ausgeschlossen.

5. Abweichend von Punkt 3 gilt fir das Wirtschaftsjahr der gewinnerhéhenden Auflésung einer

bestehenden Abfertigungs- bzw. Jubildumsgeldriickstellung Folgendes:

a. Im Fall der Ausgliederung von Abfertigungsverpflichtungen kénnen im Jahr der
gewinnerhthenden Auflésung der bestehenden Abfertigungsriickstellung Pramien bis
zu jenem Hochstausmal als Betriebsausgabe abgesetzt werden, das insgesamt dem
Betrag der aufzulosenden Abfertigungsriickstellung entspricht. Dies gilt
dementsprechend fur eingefrorene Abfertigungsrickstellungen (Siehe Rz 3351c).
Fur Ober dieses AusmaR hinausgehende Pramienleistungen gilt Punkt 3 entsprechend.
Wourde die Abfertigungsrickstellung im Jahr 2002 oder 2003 steuerfrei aufgelost
und werden danach die Abfertigungsverpflichtungen ausgegliedert, sind die

Pramien zur Géanze einem Aktivposten zuzufihren.

b. Im Fall der Ausgliederung von Jubildumsgeldverpflichtungen kénnen im Jahr der
gewinnerhthenden Auflésung der bestehenden Jubildumsgeldriickstellung Pramien bis
zu jenem Hoéchstausmal als Betriebsausgabe abgesetzt werden, das insgesamt dem
Betrag der aufzuldsenden Jubildumsgeldriickstellung zuztglich der noch aushaftenden
Funfzehntelbetrdge geméal Rz 3440 EStR 2000 entspricht. Fur (ber dieses Ausmaf
hinausgehende Pramienleistungen gilt Punkt 3 entsprechend. Eine Verteilung von
Funfzehntelbetragen gemél Rz 3440 EStR 2000 kommt nach Ausgliederung der

Jubildumsgeldverpflichtung nicht mehr in Betracht.

c. Im Fall des Bestehens einer Abfertigungsriickdeckungsversicherung gelten die
Ausfiihrungen der lit. a und b mit der MaRgabe, dass die Abschreibung des aktivierten

Anspruches aus der Abfertigungsriickdeckungsversicherung bis zur Hohe der
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aufgeldsten Riickstellung steuerwirksam ist und ein dartiber hinausgehender Betrag

dem in Punkt 3 genannten Aktivposten zuzufihren ist.

6. Bei Ausgliederung von Abfertigungsverpflichtungen hat der Deckungsstock der Versicherung
hinsichtlich der Veranlagungsvorschriften den Erfordernissen des § 14 EStG 1988 zu
entsprechen und zwar im Ausmaf der nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 124b Z 69
EStG 1988) fiir eine entsprechende Abfertigungsriickstellung erforderlichen
Wertpapierdeckung. In jenen Fallen, in denen Pramienzahlungen in vollem Umfang einem

Aktivposten zuzufihren sind, entféllt die Wertpapierdeckungspflicht zur Ganze.

7. Die Pramienzahlungen an die Versicherung stellen im Hinblick auf das Fehlen eines individuell
gesicherten Anspruches beim Mitarbeiter keinen geldwerten Vorteil dar. Abfertigungs- oder
Jubilaumsgeldzahlungen durch die Versicherung an die Mitarbeiter sind bei Arbeitnehmern in
die Lohnverrechnung des Arbeitgebers aufzunehmen. Die Auszahlung der Abfertigung durch
die Versicherung unmittelbar an den berechtigten Arbeitnehmer stellt eine Abkiirzungszahlung
dar, die keinen Einfluss auf die Haftung des Arbeitgebers bzw. dessen Pflichten zum
Lohnsteuerabzug hat (siehe Rz 1078a LStR 2002). Der Arbeitgeber haftet daher auch fur die
auf die Abfertigung entfallende Lohnsteuer.

8. Eine Abfertigungsbesteuerung gemal § 67 Abs. 3 EStG 1988 im Sinne des Punktes 7 hat auch
dann zu erfolgen, wenn an Stelle einer Barauszahlung der Abfertigung der

Abfertigungsanspruch als Einmalpramie fiir eine Rentenversicherung behandelt wird.

9. Zu jedem Bilanzstichtag sind fiir jeden Mitarbeiter folgende Daten aufzuzeichnen und

evident zu halten:
e Die Versicherungspramie an die Versicherung abziiglich der Verwaltungskosten,
e die gemaR 8§ 14 EStG 1988 fiktiv zulassige Ruckstellung,
e einen allféalligen Aktivposten,
e Anfangsstand, Veranderung und Endstand eines Aktivpostens,
o Hobhe des versicherungsvertraglichen Deckungserfordernisses laut Punkt 2,

e Wert der Versicherung (Rickkaufswert bzw. Wert des Vertrages bei vorzeitiger

Inanspruchnahme wegen Félligkeit der Abfertigungsverpflichtung).

2. Anderung der Lohnsteuerrichtlinien 2002

2.1

In Rz 81 wird im ersten Absatz ergénzt, dass Zahlungen des Arbeitgebers an eine

Mitarbeitervorsorgekasse keine Zuwendungen fir die Zukunftsicherung darstellen.
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Rz 81

Unter Zukunftsicherung sind Ausgaben des Arbeitgebers fur Versicherungs- oder
Versorgungseinrichtungen zu verstehen, die dazu dienen, Arbeitnehmer (§ 47 Abs. 1 EStG 1988) oder
diesen nahe stehende Personen fiir den Fall der Krankheit, der Invaliditat, des Alters oder des Todes des
Arbeitnehmers abzusichern (VWGH 26.11.1971, 2003/70). Das gilt auch fiir andere freiwillige soziale
Zuwendungen, die der Arbeitgeber fir alle Arbeitnehmer oder bestimmte Gruppen zur
Zukunftsicherung seiner Arbeitnehmer aufwendet. Der Anwendung der Befreiungsvorschrift steht auch
nicht der Umstand entgegen, dass der beginstigte Arbeitnehmer der einzige Arbeitnehmer des
Unternehmens ist. Die Ubertragung von Wertpapieren, auch wenn diese mit einer bestimmten Sperrfrist
behaftet sind, stellt im Hinblick auf das Erkenntnis VWGH 2.7.1991, 89/08/0111, als
vermogensbildende MaRnahme keine Zukunftsicherung dar. Uberzahlungen (nicht unter § 26 Z 7
EStG 1988 fallende Zahlungen) des Arbeitgebers an eine Mitarbeitervorsorgekasse stellen keine
ZukunftsicherungsmafRnahme im Sinne des § 3 Abs. 1 Z 15 lit. a EStG 1988 dar.

2.2

Rz 680 wird hinsichtlich der Besteuerung von Pensionskassenleistungen, die aus
Mitarbeitervorsorgekasse-Guthaben resultieren, erganzt. Gleichzeitig werden unter Rz 680a Aussagen
zur Steuerfreiheit von Pensionskassenleistungen und unter Rz 680b zur Besteuerung von

Pensionsabfindungen aufgenommen.
Rz 680

Bezlige und Vorteile aus Pensionskassen sind grundsétzlich Einkiinfte aus nichtselbstandiger Arbeit (8
25 Abs. 1 Z 2 lit. a EStG 1988). Soweit diese Beziige und Vorteile nicht zur Génze steuerbefreit
sind — siehe Rz 680a - ist zur unterscheiden, ob Leistungen aus Arbeitgeberbeitréagen oder
Leistungen aus Arbeitnehmerbeitrégen vorliegen. Soweit die Leistungen der Pensionskasse auf
Arbeitgeberbeitrége entfallen (§ 26 Z 7 EStG 1988), liegt zur Génze steuerpflichtiger Arbeitslohn vor.
Jener Teil der Leistungen, der aus den Arbeitnehmerbeitragen resultiert, ist nur mit 25 % steuerlich zu
erfassen, die restlichen 75 % bleiben steuerfrei. Dies gilt unabhéngig davon, ob und in welchem

Umfang die Beitrdge als Sonderausgaben beruicksichtigt wurden.
Rz 680a

Laufende Beziige von Pensionskassen (nicht Pensionsabfindungen — dazu siehe Rz 680b), die auf

Betrége entfallen,

e die aus Mitarbeitervorsorgekassen an eine Pensionskasse tbertragen wurden (8 67 Abs. 3
EStG 1988, Rz 1079a) oder

e fir die eine Pramie nach § 108a EStG 1988 gewéhrt wurde oder
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e fir die vor der Ubertragung an eine Pensionskasse eine Pramie nach § 108g EStG 1988

gewahrt wurde,

sind zur Ganze steuerfrei.
Rz 680b

Abfindungen von Pensionskassenleistungen, die auf Arbeitgeberbeitrage entfallen, sind voll zu
erfassen. Abfindungen, die auf Arbeitnehmerbeitrage entfallen, sind im Ausmal3 von 25% zu

erfassen.

Der steuerlich zu erfassende Teil von Pensionsabfindungen ist mit dem Steuersatz des § 67 Abs. 8
lit. e EStG 1988 zu versteuern, wenn der Barwert der gesamten Abfindung den Betrag im Sinne
des § 1 Abs. 2 Z 1 des Pensionskassengesetzes nicht tbersteigt (siehe hiezu auch Rz 1109 ff).

Der steuerlich zu erfassende Teil von Pensionsabfindungen, deren Barwert den Betrag im Sinne
des 8 1 Abs. 2 Z 1 des Pensionskassengesetzes Ubersteigt, ist geman § 67 Abs. 10 EStG 1988 im
Kalendermonat der Zahlung zu erfassen. Zahlungen fur Pensionsabfindungen von
Pensionskassen auf Grund gesetzlicher oder statutenméaRiger Regelungen (zB Abfindungen
auslandischer Pensionskassen an Hinterbliebene, Abfindungen an Grenzgéanger von
auslandischen Pensionskassen — vgl. Rz 682) sind nach Abzug der darauf entfallenden
Pflichtbeitrage ab dem Jahr 2001 und in den folgenden Jahren zu einem Drittel steuerfrei zu
belassen (8§ 124b Z 53 EStG 1988).

Abfindungen, die auf Betrage entfallen, die aus Mitarbeitervorsorgekassen an die Pensionskasse
Ubertragen wurden, sind mit 6% zu versteuern (8 67 Abs. 3 letzter Satz EStG 1988, siehe
Rz 1079a).

Abfindungen, die auf Betrage entfallen, fur die eine Pramie nach 108a EStG 1988 gewahrt wurde,
sind steuerfrei, allerdings sind gemal? 8 108a Abs. 5 EStG 1988 die daftir erhaltenen

Erstattungsbetrage (Pramien) zurtickzuzahlen.
2.3

Rz 683 wird dahingehend erweitert, dass auch Bezlige und Vorteile aus Mitarbeitervorsorgekassen

Einkinfte aus nichtselbstandiger Arbeit darstellen.

9.4.4 Bezuge aus Arbeitnehmerstiftungen, Untersttitzungskassen und

Mitarbeitervorsorgekassen

Rz 683

Zuwendungen von Privatstiftungen im Sinne des § 4 Abs. 11 Z 1 lit. b EStG 1988
("Arbeitnehmerforderungsstiftungen™) und § 4 Abs. 11 Z 1 lit. ¢ EStG 1988
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("Belegschaftsbeteiligungsstiftungen™ Rz 159 StiftR 2001), soweit sie als Bezuge und Vorteile aus
einem bestehenden oder friiheren Dienstverhéltnis anzusehen sind (siehe auch § 26 Z 8 EStG 1988),
sowie Bezlige und Vorteile aus Unterstltzungs- und Mitarbeitervorsorgekassen stellen Einkiinfte aus

nichtselbstandiger Arbeit dar.
2.4

In Rz 756 wird klar gestellt, dass Beitrdge, die der Arbeitgeber fir seine Arbeitnehmer an
Mitarbeitervorsorgekassen im Sinne der 88 6 und 7 BMVG, BGBI. | Nr. 100/2002, leistet, nicht

steuerbar sind.

Rz 756

Folgende Beitrédge im Sinne des § 26 Z 7 und Z 8 EStG 1988 gelten als nicht steuerbarer Arbeitslohn:
o Beitrage, die der Arbeitgeber fir seine Arbeitnehmer

an Pensionskassen im Sinne des Pensionskassengesetzes,

an ausléndische Pensionskassen auf Grund einer auslandischen gesetzlichen Verpflichtung,

an Unterstitzungskassen

an Privatstiftungen im Sinne des § 4 Abs. 11 Z 1 lit. b EStG 1988

(Arbeitnehmerforderungsstiftungen)

an Privatstiftungen im Sinne des 8 4 Abs. 11 Z 1 lit. ¢ EStG 1988
(Belegschaftsbeteiligungsstiftung) oder

an Mitarbeitervorsorgekassen im Sinne der 88 6 und 7 BMVG, BGBI. | Nr. 100/2002,
leistet.

o Betrége, die der Arbeitgeber als Kostenersatz fiir Pensionsverpflichtungen eines friiheren
Arbeitgebers oder als Vergltung gemal § 14 Abs. 9 EStG 1988 leistet.

e Betrage, die auf Grund des Betriebspensionsgesetzes oder vergleichbarer gesetzlicher Regelungen
durch das Ubertragen von Anwartschaften oder Leistungsverpflichtungen an einen die
Verpflichtung Gbernehmenden inldndischen Rechtsnachfolger, ausgenommen ein

Versicherungsunternehmen, geleistet werden.
2.5

Die neuen Rz 766b bis g regeln die Nichtsteuerpflicht bzw. Steuerpflicht von Beitrdgen an betriebliche

Mitarbeitervorsorgekassen.
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Rz 766b

Beitrége des Arbeitgebers an Mitarbeitervorsorgekassen im Sinne des BMVG, BGBI. | Nr.
100/2002, stellen keinen steuerpflichtigen Vorteil aus dem Dienstverhéltnis dar, soweit die
Leistungen héchstens 1,53% des monatlichen Entgeltes im Sinne arbeitsrechtlicher
Bestimmungen (inkl. allfalliger Sonderzahlungen) bzw. héchstens 1,53% der
Bemessungsgrundlage fur entgeltfreie Zeitraume betragen. Bezahlt der Arbeitgeber mehr als
1,53% des monatlichen Entgeltes, liegt insoweit steuerpflichtiger (laufender) Arbeitslohn vor. Die
Beitragspflicht nach dem BMVG ist nicht Voraussetzung fiir die Steuerfreiheit. Freiwillige
Beitrage des Arbeitgebers im Ausmal? von hdchstens 1,53% vom Entgelt flir den ersten Monat
des Arbeitsverhaltnisses (gemald 8 6 Abs. 1 BMVG, BGBI. I Nr. 100/2002, besteht keine
Beitragspflicht) oder fur die diesbeztiglichen Sonderzahlungen fallen daher ebenfalls nicht unter

die Einkinfte aus nichtselbstandiger Arbeit.

Rz 766¢

Die Bestimmungen des § 26 Z 7 lit. d EStG 1988 (Rz 766b) kommen nur dann zum Tragen, wenn

die Bezlige sowohl

e Einkinfte aus nichtselbsténdiger Arbeit als auch
e monatliche Entgelte im arbeitsrechtlichen Sinn
darstellen.

Nicht darunter fallen daher monatliche Entgelte im Sinne arbeitsrechtlicher Bestimmungen, die
steuerlich Einkinfte aus selbstéandiger Arbeit oder aus Gewerbebetrieb darstellen (zB Einkinfte
von freien Dienstnehmern oder Einklinfte von Kommanditisten, die arbeitsrechtlich
Arbeitnehmer sind). Leistet daher der Arbeitgeber fUr derartige Dienstnehmer im
arbeitsrechtlichen Sinn Beitrage an eine Mitarbeitervorsorgekasse, stellen diese Beitrage

steuerpflichtige Einklnfte dar.

Vorstande von Aktiengesellschaften oder Geschéaftsfiihrer von GmbHs mit Sperrminoritat und
einer Beteiligung von nicht mehr als 25 % (8 25 Abs. 1 Z 1 lit. b EStG 1988, Rz 670) beziehen
zwar Einkinfte aus nichtselbstéandiger Arbeit, auf Grund arbeitsrechtlicher Bestimmungen ist es
aber nicht zuldssig, fiir diese Personen Betrdge an eine Mitarbeitervorsorgekasse zu zahlen; § 26
Z 7 lit. d EStG 1988 ist nicht anwendbar.

Rz 766d

826 Z 7 lit. d EStG 1988 ist anzuwenden, wenn zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer die
Ubertragung von Altabfertigungsanwartschaften (§ 47 Abs. 3 BMVG) vereinbart wird und der
Arbeitgeber dafur Beitrége in eine Mitarbeitervorsorgekasse leistet. Ist kollektivvertraglich die
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Anrechnung von Vordienstzeiten vorgesehen, kdnnen diese auch tbertragen oder eingefroren
werden. Die Ubertragung von Altabfertigungsanwartschaften kann den gesamten
Anspruchszeitraum (VollUbertragung, Rz 766e) betreffen oder einen Teil des bisherigen

Anspruchszeitraumes (TeilUbertragung, Rz 766f).

Rz 766e

Volltbertragung

Einmalbetrége, die aus Anlass der vollen Ubertragung bestehender Anwartschaften an eine
Mitarbeitervorsorgekasse geleistet werden, scheiden nur in dem in 8 124b Z 66 EStG 1988
umschriebenen Ausmal? (mafRgeblich sind, die gesetzlichen Abfertigungsanspriche oder jene auf
Grund eines Kollektivvertrages, der bereits am 1.1.2002 bestanden hat) aus dem steuerpflichtigen
Arbeitslohn bzw. den sonstigen Steuer- und Beitragspflichten aus. Die Steuerfreiheit fir
Ubertragene Altanwartschaften des fiktiven Abfertigungsanspruches zum Zeitpunkt der
Ubertragung besteht nur bis zur Héhe des fiktiven Anspruches. Ubersteigt der Einmalbetrag das
sich aus dem gesetzlichen oder kollektivvertraglichen Abfertigungsanspruch ergebende Ausmabi,
liegt insoweit steuerpflichtiger Arbeitslohn (sonstiger Bezug gemaR § 67 Abs. 1 und 2 EStG 1988)
vor. Ubertragungsbetréage fir freiwillige Abfertigungen (auch fiir angerechnete Vordienstzeiten)
sind steuerpflichtig, ausgenommen sie finden Deckung im gesetzlichen Abfertigungsanspruch

oder jenem auf Grund eines Kollektivvertrages, der bereits am 1.1.2002 bestanden hat.

Wird zur vollen Ubertragung bestehender Anwartschaften an eine Mitarbeitervorsorgekasse
nicht der gesamte zum Zeitpunkt der Ubertragung bestehende (fiktive) kollektivvertragliche oder
gesetzliche Abfertigungsanspruch tbertragen, gehdren Betrage, die vom Arbeitgeber unter
bestimmten Voraussetzungen ""nachzuschiel3en® sind, insoweit nicht zu den Einkiinften, als sie
den Abfertigungsanspruch zum Zeitpunkt der Ubertragung abzuglich des bereits Gibertragenen
Betrages sowie die Verzugszinsen fiir den nachgeschossenen Betrag nicht tGibersteigen.

Beispiel:

Der Abfertigungsanspruch des Arbeitnehmers zum Zeitpunkt der Ubertragung betragt 4
Monatsentgelte (die bisherige Dauer des Dienstverhaltnisses betragt 11 Jahre). Ubertragen
werden 60% dieses fiktiven Anspruches. Der Arbeitgeber ist verpflichtet 40% dieses fiktiven
Anspruches sowie die hierauf entfallenden Verzugszinsen zusétzlich in die
Mitarbeitervorsorgekasse einzuzahlen, wenn der Arbeitnehmer innerhalb von 7 Jahren nach
der Ubertragung gekiindigt wird. Kommt es zu einer ""Nachschusspflicht™ des Arbeitgebers im
Sinne dieser Vereinbarung, dann fuhrt der nachzuschielende Betrag sowie die darauf
entfallenden Zinsen nicht zu Einkiinften des Arbeitnehmers. Wird insgesamt ein héherer
Betrag (mehr als 40% zuzlglich der darauf entfallenden Verzugszinsen) an die
Mitarbeitervorsorgekasse geleistet, dann fuhrt der Ubersteigende Betrag zu steuerpflichtigen
Einkunften.
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Rz 766f

Teiltibertragung

Betrifft die Ubertragung von Altabfertigungsanwartschaften nur einen Teil des bisherigen
Anspruchszeitraumes, ist auch nur der fiktive Abfertigungsanspruch fur den tGbertragenen Teil
steuerfrei. Eine weitere "Teilubertragung™ ist nicht zul&ssig. Fur Zeitraume, die von der
Ubertragung nicht betroffen sind, bleibt allenfalls ein gesetzlicher Abfertigungsanspruch
bestehen (siehe Rz 1079c¢). Verzugszinsen bleiben nur dann steuerfrei, wenn sie sich auf den

Ubertragenen Teil der Anwartschaft beziehen.

Beispiel:

Der fiktive Anspruch des Arbeitnehmers zum Zeitpunkt der Ubertragung betragt 4
Monatsentgelte (die bisherige Dauer des Dienstverhéltnisses betragt 11 Jahre). Ubertragen
wird nur der fiktive Anspruch fur funf Jahre im Ausmaf von 3 Monatsentgelten. Der restliche
Teil des Anspruches wird ""eingefroren™.

Der Ubertragungsbetrag ist bis zum Ausmaf von 3 Monatsentgelten und allfalliger darauf
entfallender Verzugszinsen steuerfrei. Hohere oder weitere Ubertragungsbetrage stellen
steuerpflichtigen Arbeitslohn dar. Es bleibt ein gesetzlicher Anspruch von einem Monatsentgelt
bestehen.

Rz 7669
Werden Betrage auf Grund des BMVG, BGBI. | Nr. 100/2002,

von einer Mitarbeitervorsorgekasse durch Ubertragen von Anwartschaften an eine andere

Mitarbeitervorsorgekasse oder

als Uberweisung der Abfertigungen an ein Versicherungsunternehmen als Einmalpramie fiir

eine Pensionszusatzversicherung geman § 108b EStG 1988 oder

als Uberweisung der Abfertigung an ein Kreditinstitut zum ausschlieRlichen Erwerb von
Anteilen an einem pramienbegunstigten Pensionsinvestmentfonds gemald § 108b EStG 1988

oder
als Uberweisung der Abfertigung an eine Pensionskasse

geleistet, liegt kein steuerpflichtiger Arbeitslohn vor.
2.6

Die neue Rz 1079a behandelt die Besteuerung von Abfertigungsbetrégen, die von

Mitarbeitervorsorgekassen ausgezahlt werden.
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Rz 1079a

Abfertigungen, die in Form einer Kapitalabfindung von einer Mitarbeitervorsorgekasse
ausbezahlt werden, sind immer mit 6% zu versteuern. Der Steuersatz von 6% ist auch dann
anzuwenden, wenn der Arbeitgeber hohere als die im § 6 BMVG, BGBI. | Nr. 100/2002,

vorgesehenen Beitrage (1,53% der Bemessungsgrundlage) geleistet hat.
Wird der Abfertigungsbetrag von einer Mitarbeitervorsorgekasse an
ein Versicherungsunternehmen zur Rentenauszahlung oder

an ein Kreditinstitut zum ausschliel3lichen Erwerb von Anteilen an einem pramienbegtinstigten
Pensionsinvestmentfonds (§ 108b EStG 1988 in Verbindung mit § 17 BMVG oder

gleichartigen osterreichischen Rechtsvorschriften) oder
an eine Pensionskasse
Ubertragen, fallt keine Lohnsteuer an (siehe auch Rz 766g).

Die nachfolgende Rentenauszahlung durch ein Versicherungsunternehmen (8 29 Z 1 EStG 1988)
oder eine Pensionskasse ist ebenfalls steuerfrei (siehe auch Rz 680a).

Erfolgte eine derartige Ubertragung, kommt es aber in der Folge zu einer Kapitalabfindung,
unterliegt der Abfindungsbetrag einer Lohnsteuer von 6% (siehe auch Rz 680b). Der Steuerabzug

ist vom Versicherungsunternehmen oder der Pensionskasse vorzunehmen.
2.7

In Rz 1079b wird ausgefiihrt, dass fur Zeitraume, fur die ein gesetzlicher Abfertigungsanspruch nach
dem neuen System gegeniiber einer Mitarbeitervorsorgekasse besteht, kein weiterer gesetzlicher oder an
dessen Stelle tretender kollektivvertraglicher Abfertigungsanspruch im Sinne des § 67 Abs. 3

EStG 1988 (altes System) bestehen kann.

Rz 1079b

Unter Abfertigung im Sinne des § 67 Abs. 3 EStG 1988 ist die einmalige Entschadigung durch den
Arbeitgeber zu verstehen, die an einen Arbeitnehmer bei Auflésung des Dienstverhaltnisses auf
Grund gesetzlicher Vorschriften oder unter anderem auf Grund eines Kollektivvertrages zu
leisten ist. Eine kollektivvertragliche Abfertigung kann gemafl 8 67 Abs. 3 EStG 1988 an die Stelle
der gesetzlichen Abfertigung treten, sofern ein gesetzlicher Abfertigungsanspruch dem Grunde
nach besteht. FUr Zeitrdume, fiir die Anspruche an eine Mitarbeitervorsorgekasse im Sinne des
BMVG, BGBI. I Nr. 100/2002, bestehen, fehlt die gesetzliche Verpflichtung zur Leistung einer
(weiteren) Abfertigung im Sinne des § 67 Abs. 3 EStG 1988. Mangels einer Verpflichtung zur
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Leistung einer gesetzlichen Abfertigung kann an die Stelle der gesetzlichen Abfertigung aber

auch keine kollektivvertragliche Abfertigung treten.

Eine kollektivvertragliche Abfertigungszahlung, die (zusatzlich) fir Zeitraume gezahlt wird, flr
die ein Anspruch an eine Mitarbeitervorsorgekasse nach dem BMVG, BGBI. I Nr. 100/2002,
besteht, ist daher nicht geman § 67 Abs. 3 EStG 1988, sondern gemald § 67 Abs. 1 und 2

EStG 1988 zu versteuern.

2.8

In Rz 1079c¢ wird die Besteuerung von Abfertigungsanspriichen geregelt, die nicht oder nicht zur Ganze

an Mitarbeitervorsorgekassen ubertragen werden.
Rz 1079c

Fur Abfertigungsanspriiche, die nach dem “alten System” ausbezahlt werden, gelten die
bisherigen Regelungen des § 67 Abs. 3 EStG 1988 weiter. Diese Regelungen finden insoweit

Anwendung, als

o das “alte” Abfertigungssystem fur die volle Dauer des Dienstverhaltnisses weiter gefihrt wird

oder

e Anwartschaften fiir den gesamten Anspruchszeitraum vor dem Ubertritt in das neue System

"eingefroren werden' und damit im alten System verbleiben oder

e Anwartschaften fur einen Teil des Anspruchszeitraumes vor dem Ubertritt in das neue
System ""eingefroren werden’ und damit insoweit im alten System verbleiben

(TeilUbertragung).

Malgeblich fiir die Berechnung der Beguinstigung nach 8 67 Abs. 3 EStG 1988 fur "eingefrorene
Anwartschaften ist die Hohe der Bezlige zum Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhaltnisses
(siehe auch Rz 766f). Bei einer Teillibertragung ist fur die "‘eingefrorenen’ Anwartschaften § 67
Abs. 3 EStG 1988 jedoch nur insoweit anzuwenden, als die Anzahl der Monatsentgelte, die auf
Grund gesetzlicher oder kollektivvertraglicher Anspriche zustehen, zum Zeitpunkt des
Ubertritts nicht Gberschritten werden.

Beispiel:

Der fiktive Anspruch des Arbeitnehmers zum Zeitpunkt des Ubertritts betragt 4 Monatsentgelte
(die bisherige Dauer des Dienstverhaltnisses betragt 11 Jahre). Ubertragen wird nur der fiktive
Anspruch fur funf Jahre im Ausmaf von 3 Monatsentgelten. Der restliche Teil des
Anspruches wird **eingefroren; es bleibt daher ein gesetzlicher Anspruch von einem
Monatsentgelt bestehen.

Der Bezug zum Zeitpunkt des Ubertritts betragt 1.500 Euro, jener zum Zeitpunkt der
Beendigung des Dienstverhaltnisses 1.800 Euro. Der "‘eingefrorene™ Anspruch von einem
Monatsentgelt ist daher im Ausmal von 1.800 Euro gemaR § 67 Abs. 3 EStG 1988 begtinstigt.
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2.9

Unter Rz 1087a bis Rz 1087g wird die Besteuerung von freiwilligen Abfertigungen im Zusammenhang
mit Beitragszahlungen oder Ubertragungen von Anwartschaften an eine Mitarbeitervorsorgekasse

geregelt.

Rz 1087a

GemadlR dem letzten Satz des 8 67 Abs. 6 EStG 1988 gelten die Bestimmungen des § 67 Abs. 6
EStG 1988 nur fur jene Zeitraume, fur die keine Anwartschaften gegeniiber einer
Mitarbeitervorsorgekasse bestehen. Die Beglinstigung des 8 67 Abs. 6 EStG 1988 kommt nicht
zum Tragen, wenn fur neue Dienstverhéltnisse ab 1.1.2003 laufende Beitrage nach dem neuen
System in eine Mitarbeitervorsorgekasse gezahlt werden (dies bezieht sich auch auf die

Bestimmung des § 67 Abs. 6 EStG 1988 im Zusammenhang mit einem Sozialplan).

Wird bei Dienstverhaltnissen, die vor dem 1.1.2003 begonnen wurden, eine freiwillige
Abfertigung ausbezahlt, steht die Beglinstigung des 8 67 Abs. 6 erster Satz EStG 1988 (ein Viertel
der laufenden Bezlige der letzten zwolf Monate) jedenfalls zu (siehe Rz 1087d). Inwieweit die
Begunstigung des § 67 Abs. 6 zweiter Satz EStG 1988 anzuwenden ist, hédngt davon ab, ob, wann
und in welchem AusmalR Altabfertigungsanwartschaften Gbertragen werden. Dabei sind folgende

Falle zu unterscheiden:

e Weiterfihrung des alten Anwartschaftssystems fiir die volle Dauer des Dienstverhaltnisses
(Rz 1087b)

e Weiterfihrung des alten Anwartschaftssystems bis zu einem bestimmten Zeitpunkt —

Einfrieren der gesamten Altabfertigungsanspriiche (Rz 1087c)
e Vollibertragung im Ausmal des gesamten Altabfertigungsanspruches (Rz 1087d)
e Vollibertragung mit Abschlag (Rz 1087e)
e Teillbertragung (Rz 1087f)

Die gemaR 8§ 67 Abs. 6 EStG 1988 zweiter Satz zu berucksichtigenden Zeiten enden mit dem
Zeitpunkt des Ubertritts in das neue System.

Rz 1087b

Wird das “alte” Abfertigungssystem fr die volle Dauer des Dienstverhaltnisses weiter gefihrt,
gilt 8 67 Abs. 6 EStG 1988 fir freiwillig bezahlte Abfertigungen unverandert weiter.
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Rz 1087c

Wird das “alte” Abfertigungssystem fur Anwartschaftszeitrdume bis zu einem bestimmten
Ubertrittsstichtag weiter gefiihrt, die gesamten Altabfertigungsanspriiche eingefroren und
lediglich flr kinftige Anwartschaftszeitraume das neue System gewahlt, sind fur die Anwendung
des 8§ 67 Abs. 6 EStG 1988 nur Zeitraume bis zum Ubertrittsstichtag maRgeblich (hinsichtlich der
Bertcksichtigung der Vordienstzeiten siehe Rz 1087f).

Beispiel:

Am 1. Marz 2003 erfolgt der Ubertritt in das neue System. Das Dienstverhaltnis hat am 1.
Februar 1992 begonnen und wird am 15. Juli 2006 beendet. Gemal § 67 Abs. 6 EStG 1988
sind nur Zeiten bis zum 1. Méarz 2003 zu berlcksichtigen (ohne Vordienstzeiten 11 Jahre, 1
Monat).

Wird bei Beendigung des Dienstverhaltnisses eine freiwillige Abfertigung gezahlt, ist davon
gemalR § 67 Abs. 6 EStG 1988 mit 6% zu versteuern:

e ein Viertel der laufenden Bezlige der letzten 12 Monate (§ 67 Abs. 6 EStG 1988 erster Satz; siehe
Rz 1087a)

e zuzuglich 4/12 der laufenden Bezlige der letzten 12 Monate (Dienstverhéltnis vom 1. Februar
1992 bis 1. Méarz 2003 = 11 Jahre)

Rz 1087d

Wurden (gesetzliche) Altabfertigungsanwartschaften fur das bisherige Dienstverhaltnis im
héchstmoéglichen Ausmal tbertragen (8 26 Z 7 EStG 1988), steht demnach die Begiinstigung
gemald 8§ 67 Abs. 6 EStG 1988 erster Satz (ein Viertel der laufenden Bezlge der letzten zwolf
Monate) fir freiwillige Abfertigungen zu. (Es kann regelméaRig davon ausgegangen werden, dass
ein bestimmter Zeitraum, wenn auch ein sehr kurzer, nicht bertcksichtigt wird - hinsichtlich der

Berticksichtigung der Vordienstzeiten siehe Rz 1087f).

Beispiel:

Der Abfertigungsanspruch des Arbeitnehmers zum Zeitpunkt der Ubertragung betragt 4
Monatsentgelte (die bisherige Dauer des Dienstverhéaltnisses betrégt 11 Jahre). Es wird der
gesamte gesetzliche Abfertigungsanspruch im Ausmaf von 4 Monatsentgelten in eine
Mitarbeitervorsorgekasse Ubertragen.

Wird bei Beendigung des Dienstverhaltnisses eine freiwillige Abfertigung gezahlt, ist davon
gemal § 67 Abs. 6 EStG 1988 mit 6% zu versteuern:

e ein Viertel der laufenden Beziige der letzten 12 Monate (§ 67 Abs. 6 EStG 1988 erster Satz; siehe
Rz 1087a)

e zuzlglich 4/12 der laufenden Bezlige der letzten 12 Monate (11 Jahre); abzlglich des Betrages,
der zur Ubertragung von Altabfertigungsanspriichen in die Mitarbeitervorsorgekasse geleistet

wurde.

Ifd. Bezug 3.000 Euro
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Eintritt 01.02.1992
Ende Dienstverhaltnis 15.07.2003
Ubertritt Mitarbeitervorsorgekasse 01.03.2003

Ubertragungsbetrag an
Mitarbeitervorsorgekasse 14.000 Euro

4 Monate fiktiver gesetzlicher
Abfertigungsanspruch

4 x 3.000 Euro + 1/6 = 14.000 Euro
begiinst. Ausmal 8§ 67 (6) EStG 1988

8 67 (6) EStG 1988 erster Satz (3
Monatsbeziige) 9.000 EUro

§ 67 (6) EStG 1988 zweiter Satz (anrechenb.
Vordienstzeiten)

11 Jahre = 4/12 der Ifd. Bezlige 12.000 Euro

abzuglich Ubertragener Betrag an
Mitarbeitervorsorgekasse 14.000 Euro

beglinstigtes Ausmal § 67 (6) EStG 1988
Zweliter Satz 0 Euro 0 Euro

gesamtes Ausmal § 67 (6) EStG 1988 9.000 Euro

Rz 1087e

Wird zur vollen Ubertragung bestehender Anwartschaften an eine Mitarbeitervorsorgekasse
nicht der gesamte zum Zeitpunkt der Ubertragung bestehende (fiktive) kollektivvertragliche oder
gesetzliche Abfertigungsanspruch tbertragen, steht die Beglnstigung des § 67 Abs. 6 zweiter Satz
EStG 1988 auch dann zu, wenn an Stelle des vertraglich vereinbarten ""nachzuschiefenden™
Betrages eine freiwillige Abfertigung gezahlt wird. Der Ubertragungsbetrag (einschlieRlich
Verzugszinsen) vermindert den geman 8 67 Abs. 6 zweiter Satz EStG 1988 begtinstigt zu
versteuernden Betrag (hinsichtlich der Bertcksichtigung der Vordienstzeiten siehe Rz 1087f).

Beispiel:

Der Abfertigungsanspruch des Arbeitnehmers zum Zeitpunkt der Ubertragung betréagt 4
Monatsentgelte (die bisherige Dauer des Dienstverhaltnisses betragt 11 Jahre). Ubertragen
werden 60% dieses fiktiven Anspruches. Der Arbeitgeber ist vertraglich verpflichtet 40% dieses
fiktiven Anspruches als freiwillige Abfertigung zu leisten, wenn der Arbeitnehmer innerhalb
von 5 Jahren nach der Ubertragung gektindigt wird.

Geman § 67 Abs. 6 EStG 1988 sind bei Beendigung des Dienstverhaltnisses mit 6% zu
versteuern:

e ein Viertel der laufenden Bezlige der letzten 12 Monate (§ 67 Abs. 6 EStG 1988 erster Satz; siehe
Rz 1087a)
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e zuzglich 4/12 der laufenden Bezlige der letzten 12 Monate (Dienstverhaltnis elf Jahre);
abzlglich des Betrages, der zur Ubertragung von Altabfertigungsanspriichen in die
Mitarbeitervorsorgekasse geleistet wurde.

Rz 1087f

Wird ein Teil der Altabfertigungsanwartschaften an eine Mitarbeitervorsorgekasse tibertragen
und ein Teil eingefroren, kann analog zur Regelung gemaf 8 26 Z 7 lit. d EStG 1988 (Rz 766f) die
Begtinstigung des § 67 Abs. 6 EStG 1988 nur hinsichtlich des nicht tGbertragenen (eingefrorenen)
Teiles angewendet werden. Dabei vermindert der Ubertragungsbetrag (einschlieRlich
Verzugszinsen) den geman § 67 Abs. 6 zweiter Satz EStG 1988 beguinstigt zu versteuernden
Betrag.

Beispiel:

Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbaren mit 1. Mérz 2003 den Ubertritt in das neue System.
Der gesetzliche Abfertigungsanspruch des Arbeitnehmers zum Zeitpunkt des Ubertritts betragt
4 Monatsentgelte (die bisherige Dauer des Dienstverhéltnisses betrégt 11 Jahre). Zur
Anwartschaftsabfindung (fiir die Dauer des bisherigen Dienstverhéaltnisses) werden flr einen
Zeitraum von funf Jahren drei Monatsentgelte in eine Mitarbeitervorsorgekasse tibertragen.
Bei Ausscheiden aus dem Dienstverhéltnis wird eine freiwillige Abfertigung im Ausmal} von 6
Monatsentgelten gewéhrt, die dem Arbeitnehmer als Anrechnung von Vordienstzeiten
zugesichert wurde. Der Arbeitnehmer weist Dienstzeiten im Ausmal von 8 Jahren nach — fur
diesen Zeitraum wurde bisher keine Abfertigungszahlung geleistet.

Geman § 67 Abs. 6 EStG 1988 sind bei Beendigung des Dienstverhaltnisses mit 6% zu
versteuern:

e ein Viertel der laufenden Bezlige der letzten 12 Monate (§ 67 Abs. 6 EStG 1988 erster Satz; siehe
Rz 1087a)

e zuzglich 6/12 der laufenden Bezlige der letzten 12 Monate (Dienstverhaltnis 11 Jahre,
Vordienstzeiten 8 Jahre, zusammen 19 Jahre); abziiglich des Betrages, der zur Ubertragung von
Altabfertigungsansprichen in die Mitarbeitervorsorgekasse geleistet wurde.

Rz 1087¢g

Kollektivvertragliche Abfertigungsanspriiche, die nach dem Ubertrittsstichtag entstehen, kénnen
nicht nach 8 67 Abs. 6 EStG 1988 begunstigt versteuert werden.

2.10

Unter Rz 1087h wird ausgefiihrt, dass die Bestimmungen des § 67 Abs. 6 EStG 1988 fur alle nach dem

31.12.2002 beginnenden Dienstverhéltnisse nicht mehr angewendet werden kénnen.

Rz 1087h

Féllt der Beginn eines Dienstverhdltnisses bereits in das neue System, ist 8§ 67 Abs. 6
EStG 1988 zur Ganze nicht mehr anzuwenden. Es konnen daher auch keine
Vordienstzeiten berticksichtigt werden. Keine Méglichkeit § 67 Abs. 6 EStG 1988

anzuwenden besteht daher fur jene Félle, die nach dem altem System auf Grund einer
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Selbstkundigung den Anspruch auf eine gesetzliche Abfertigung verloren haben und
durch die Aufnahme einer Tatigkeit bereits in das neue System zwingend wechseln und
vom nachfolgenden Arbeitgeber eine freiwillige Abfertigung zur Abdeckung der

"verlorenen" gesetzlichen Abfertigungsanspriiche erhalten.
2.11

Unter Rz 1087i wird geregelt, welche Beziige fiir die Berechnung des Viertels nach § 67 Abs. 6 EStG

1988 heranzuziehen sind.

Rz 1087i

Malfgeblich fiir die Berechnung der Begtinstigung nach § 67 Abs. 6 EStG 1988 ist auch bei
Ubertritt in das neue Abfertigungssystem wahrend des Dienstverhaltnisses (sowohl bei voller als
auch teilweiser Ubertragung von Altabfertigungsanwartschaften in eine
Mitarbeitervorsorgekasse) die Hohe der Bezlige zum Zeitpunkt der Beendigung des

Dienstverhaltnisses.
2.12

Unter Rz 1087j wird klargestellt, dass fur Arbeitnehmer, flr die mangels arbeitsrechtlicher
Voraussetzungen das BMVG nicht anzuwenden ist, die Bestimmungen des § 67 Abs. 6 EStG 1988

weiterhin zur Anwendung kommen.
Rz 1087j

Ist fiir Personen mangels arbeitsrechtlicher Dienstnehmereigenschaft das BMVG, BGBI. | Nr.
100/2002, nicht anzuwenden (zB Vorstande einer AG; Geschaftsfihrer einer GmbH mit einer
Beteiligung bis zu 25% mit Sperrminoritat — siehe Rz 766c), steht die Begiinstigung des § 67
Abs. 6 EStG 1988 fiir freiwillige Abfertigungen weiterhin zu.

2.13

Rz 1102b regelt die im § 67 Abs. 8 lit. a EStG 1988 neu hinzugefiigte beglnstigte Besteuerung von

Vergleichszahlungen fur Zeitrdume, die unter "Abfertigung neu” fallen.
Rz 1102b

Fallen Vergleichssummen gemaf § 67 Abs. 8 lit. a EStG 1988 bei oder nach Beendigung des
Dienstverhaltnisses an und werden sie fir ZeitrAume ausbezahlt, fir die eine Anwartschaft
gegentber einer Mitarbeitervorsorgekasse besteht, sind sie bis zu einem Betrag von 7.500 Euro
mit dem festen Steuersatz von 6% zu versteuern. Dieser Betrag beruhrt nicht die
Sechstelregelung geman § 67 Abs. 2 EStG 1988. Vergleichszahlungen, die den Betrag von 7.500
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Euro Ubersteigen, bleiben im AusmaR eines Funftels des 7.500 Euro tbersteigenden Betrages
steuerfrei. Verbleibt der Arbeitnehmer zur Ganze im "alten" Abfertigungssystem, kommt die
beglnstigte Besteuerung mit 6% nicht zur Anwendung. Die ""Flnftelregelung' ist in diesem Fall

fur die gesamte Vergleichszahlung anzuwenden.

Diese Begunstigung besteht unabhéngig davon, ob dem Arbeitnehmer eine freiwillige Abfertigung
gemal § 67 Abs. 6 erster und zweiter Satz EStG 1988 (Rz 1087b) zusteht.

Beispiel:
Eine Vergleichszahlung betrifft Beziige des Jahres 2000. Die Auszahlung erfolgt auf Grund
eines Vergleiches im Juli 2003.

a) Arbeitnehmer ist im alten Abfertigungssystem: Der letzte Satz des § 67 Abs. 8 lit. a EStG
1988 ist nicht anwendbar.

b) Arbeitnehmer ist zum 1.1.2003 in das neue System Ubergetreten, die alten Ansprtiche
wurden ganz oder teilweise eingefroren: Der letzte Satz des § 67 Abs. 8 lit. a EStG 1988 ist
nicht anwendbar.

¢) Arbeitnehmer ist zum 1.1.2003 in das neue System Ubergetreten, die alten Anspriiche
wurden in das neue System ubertragen (Vollubertragung): 7.500 Euro kdnnen mit 6%

versteuert werden:

Vergleichssumme 17.000 Euro
hievon § 26 EStG (Reisekosten) 1.000 Euro
16.000 Euro

darauf entfallende SV 2.000 Euro
14.000 Euro

hievon zu 6 % 7.500 Euro

6.500 Euro

hievon ein Flnftel steuerfrei 1.300 Euro
steuerpflichtig zum Tarif 5.200 Euro

Dieser Erlass wird im Amtsblatt der Osterreichischen Finanzverwaltung verlautbart.

28. November 2002
Fur den Bundesminister:
Mag. Treer

Fur die Richtigkeit
der Ausfertigung:

© Bundesministerium fiir Finanzen Seite 30



	1. Änderungen der Einkommensteuerrichtlinien 2000
	1.1 Rz 3330 - Ergänzung
	1.2 Rz 3337 - Ergänzung
	1.3 Rz 3340 - Ergänzung
	1.4 Rz 3341 - Ergänzung
	1.5 Rz 3343 - Anpassung
	1.6 Rz 3344 - Anpassung
	1.7 Rz 3345 - Ergänzung
	1.8 Einfügen der Rz 3351a bis Rz 3351d
	8.5.2.5 Steuerliche Behandlung der Abfertigungsrückstellung ab 2002
	8.5.2.5.1 Steuerfreie Auflösung der Abfertigungsrückstellung 2002 oder 2003



	Rz 3351a
	8.5.2.5.2 Weiterführung der Abfertigungsrückstellung

	Rz 3351b
	8.5.2.5.3 “Einfrieren” der Abfertigungsrückstellung

	Rz 3351c
	8.5.2.5.4 Übertragung der Abfertigungsrückstellung an eine Mitarbeitervorsorgekasse

	Rz 3351d
	1.9 Rz 3352 - Ergänzung
	1.10 Rz 3369a - Änderung
	8.5.6 Ausgliederung von Abfertigungs- und Jubiläumsgeldverpflichtungen


	Rz 3369a
	2. Änderung der Lohnsteuerrichtlinien 2002
	2.1

	Rz 81
	2.2

	Rz 680
	Rz 680a
	Rz 680b
	2.3
	9.4.4 Bezüge aus Arbeitnehmerstiftungen, Unterstützungskassen und Mitarbeitervorsorgekassen


	Rz 683
	2.4

	Rz 756
	2.5

	Rz 766b
	Rz 766c
	Rz 766d
	Rz 766e
	Vollübertragung

	Rz 766f
	Teilübertragung

	Rz 766g
	2.6

	Rz 1079a
	2.7

	Rz 1079b
	2.8

	Rz 1079c
	2.9

	Rz 1087a
	Rz 1087b
	Rz 1087c
	Rz 1087d
	Rz 1087e
	Rz 1087f
	Rz 1087g
	2.10

	Rz 1087h
	2.11

	Rz 1087i
	2.12

	Rz 1087j
	2.13

	Rz 1102b

